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Ordentliche Hauptversammlung der Delivery Hero SE, Berlin, am 18. Juni 2020, um 
10:00 Uhr (MESZ), in den Geschäftsräumen der Delivery Hero SE, Oranienburger Straße 
70, 10117 Berlin 

Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-
Verordnung (SEVO) i. V. m. § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 122 Abs. 2, § 
126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG)1 und nach § 1 Abs. 2 COVID-19-
Gesetz 

Die Einberufung zur Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der 
Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 
8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft („SEVO“) i. V. m. §§ 50 Abs. 
2 des SE-Ausführungsgesetz („SEAG“), §§ 122 Abs. 2 AktG sowie §§ 126 Abs. 1, 127 und 
131 Abs. 1 AktG und zu § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Verein-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der Folgen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“). 
Die nachfolgenden Angaben dienen einer weitergehenden Erläuterung dieser Bestimmungen 
gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG. 

 

1. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 Satz 2 und 3 SEVO, § 50 
Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des 
Grundkapitals erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können gemäß Art. 56 Satz 3 SEVO 
i.V.m. § 50 Abs. 2 SEAG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekanntgemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 SEVO i.V.m. § 50 Abs. 2 
SEAG für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) 
erforderlich. § 50 Abs. 2 SEAG entspricht dabei inhaltlich der Regelung des § 122 Abs. 2 
AktG2. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 
Verlangen ist schriftlich an die folgende Anschrift zu richten: 

 

 
1 Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des 
Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes, finden auf die Gesellschaft aufgrund der 
Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 
2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) 
(SEVO), soweit sich aus den Vorschriften der SEVO nicht anders ergibt. 
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Delivery Hero SE 

- Vorstand - 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens zum 
18. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die im Fall einer deutschen Aktiengesellschaft 
geltende Mindesthaltedauer von 90 Tagen gilt für die Aktionäre der Gesellschaft nicht (Art. 56 
SEVO i.V.m. § 50 Abs. 2 SEAG). Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung 
werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht und 
gemäß § 121 Abs. 4a AktG solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 
ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union 
verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://ir.deliveryhero.com/websites/delivery/German/4900/hauptversammlung.html 

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

Die diesem Aktionärsrecht zugrundeliegenden Regelungen der SEVO, des SEAG und des 
Aktiengesetzes lauten auszugsweise wie folgt: 

Art. 56 SEVO Ergänzung der Tagesordnung 
1 Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere 
Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein/ihr Anteil 
am gezeichneten Kapital mindestens 10% beträgt. 2 Die Verfahren und Fristen für diesen 
Antrag werden nach dem einzelstaatlichen Recht des Sitzstaats der SE oder, sofern solche 
Vorschriften nicht vorhanden sind, nach der Satzung der SE festgelegt. 3 Die Satzung oder 
das Recht des Sitzstaats können unter denselben Voraussetzungen, wie sie für 
Aktiengesellschaften gelten, einen niedrigeren Prozentsatz vorsehen. 

§ 50 SEAG Einberufung und Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer 
Minderheit (Auszug) 

(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere 
Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein oder ihr 
Anteil 5% des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 erreicht. 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug) 

(1) 1 Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. 2 Die 
Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine 
andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 3 Die 
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
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Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über den Antrag halten. 4 § 121 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) 1 In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 2 Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 3 Das Verlangen 
im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten 
Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist 
nicht mitzurechnen. 

§ 124 AktG Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur 
Beschlussfassung (Auszug) 

(1) 1 Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls 
unverzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. 2 § 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; 
zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften § 121 Abs. 4a entsprechend. 3 

Bekanntmachung und Zuleitung haben dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu 
erfolgen. 

 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den 
Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung zu übersenden.  

Aufgrund der Ausgestaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne 
Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten und mit Ausübung des Stimmrechts nur 
über Briefwahl oder Vollmachtserteilung mit Weisung, ohne elektronische Teilnahme der 
Aktionäre, ist das Antragsrecht der Aktionäre in der Hauptversammlung rechtlich 
ausgeschlossen. Gegenanträge und Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
sowie Verfahrensanträge können daher in der Hauptversammlung nicht gestellt werden. 

Den Aktionären wird dennoch die Möglichkeit gegeben, Gegenanträge und Wahlvorschläge 
vor der Hauptversammlung entsprechend §§ 126 Abs. 1, 127 AktG an die Gesellschaft zur 
Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft zu übermitteln. 

Dementsprechend können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie 
Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern vor der 
Hauptversammlung übersenden. Solche Anträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge 
sind ausschließlich zu richten an: 

Delivery Hero SE 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 
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oder E-Mail: antraege@linkmarketservices.de 

 

Gegenanträge sollten begründet werden, für Wahlvorschläge gilt das nicht. 

Bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis zum 3. Juni 2020, 24.00 
Uhr (MESZ) der Gesellschaft unter vorstehender Adresse zugegangene ordnungsgemäße 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich über die 
Internetseite 

https://ir.deliveryhero.com/websites/delivery/German/4900/hauptversammlung.html 

einschließlich des Namens des Aktionärs und insbesondere im Fall von Gegenanträgen der 
Begründung und im Fall von Wahlvorschlägen der durch den Vorstand zu ergänzenden 
Inhalte gemäß § 127 Satz 4 AktG sowie etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich 
gemacht. 

Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung beziehungsweise einen 
Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach 
§ 126 Absatz 2 AktG vorliegt, etwa, weil der Wahlvorschlag oder Gegenantrag zu einem 
gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde oder die 
Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben 
enthält. Ein Wahlvorschlag muss darüber hinaus auch dann nicht zugänglich gemacht 
werden, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der 
vorgeschlagenen Person sowie deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten enthält. Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden, § 125 Abs. 1 Satz 5, 
Halbsatz 2 AktG. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu 
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Gemäß § 126 Abs. 3 AktG kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre etwaigen 
Begründungen zusammenfassen, wenn mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der 
Beschlussfassung Gegenanträge stellen. Entsprechenden gilt für Wahlvorschläge und ihre 
etwaigen Begründungen. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden im Rahmen der 
virtuellen Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt, wenn der antragstellende oder den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär oder Aktionärsvertreter ordnungsgemäß zur 
Hauptversammlung angemeldet ist. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen des Aktiengesetzes, die unter 
anderem bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von einem Zugänglichmachen von 
Gegenanträgen und Wahlvorschlägen abgesehen werden kann, lauten auszugsweise wie 
folgt: 

§ 126 Anträge von Aktionären 

(1) 1 Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und 
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten 
Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 
mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit 
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Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. 2 Der Tag 
des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 3 Bei börsennotierten Gesellschaften hat das 
Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 4 § 125 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

(2) 1 Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 
werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluß der 
Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 
Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4.  wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 
einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 
letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als 
der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Hauptversammlung nicht 
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 
ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

2 Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5 000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung 
Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen 
zusammenfassen. 

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 
1 Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. 2 Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu 
werden. 3 Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, 
wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 
enthält. […] 

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfassung 
(Auszug) 

(3) 4 Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, 
ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

§ 125 Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder (Auszug) 

(1) 5 Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 
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Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, daß ihm der Vorstand die gleichen 
Mitteilungen übersendet. 

3. Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-
Gesetz 

Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der virtuellen 
Hauptversammlung am 18. Juni 2020 kein Auskunftsrecht. Das Auskunftsrecht der Aktionäre 
ist im Falle einer virtuellen Hauptversammlung nach § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes 
erheblich eingeschränkt. Danach haben die Aktionäre lediglich die Möglichkeit, Fragen im 
Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-
Gesetz). Der Vorstand kann zudem mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass Fragen 
spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung einzureichen sind. Ein Recht auf Antwort 
ist damit jedoch nicht verbunden. Über die Beantwortung der Fragen entscheidet der Vorstand 
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz – abweichend von § 131 AktG – nur nach 
pflichtgemäßem, freiem Ermessen. Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 1 Abs. 2 Satz 
2 COVID-19-Gesetz hat die Verwaltung keinesfalls alle Fragen zu beantworten, sie kann 
Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen 
auswählen. Sie kann dabei Aktionärsvereinigungen und institutionelle Investoren mit 
bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. 

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Nr. 3, Satz 2 Halbsatz 2 des COVID-19-Gesetzes hat der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass Aktionäre ihre Fragen bis 
spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation bei 
der Gesellschaft einreichen müssen. Der Vorstand wird nach pflichtgemäßem, freiem 
Ermessen entscheiden, welche Fragen er wie beantwortet. 

Nur ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihre Fragen 
einreichen. Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihre Fragen der 
Gesellschaft bis zum 16. Juni 2020, 24.00 Uhr (MESZ) über das internetgestützte HV-Portal 
unter Nutzung des dort enthaltenen (Online-)Formulars übermitteln. Hierfür ist im HV-Portal 
die Schaltfläche „Fragen“ vorgesehen. Aus technischen Gründen kann der Umfang der 
einzelnen Frage unter Umständen auf eine bestimmte Zeichenzahl begrenzt sein, die Zahl der 
möglichen Fragen wird dadurch jedoch nicht beschränkt. Nach Ablauf der vorstehend 
genannten Frist eingereichte Fragen können nicht berücksichtigt werden. Während der 
virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. 

Bei der Beantwortung von Fragen während der Hauptversammlung wird der Name des 
Fragestellers nur offengelegt (soweit Fragen individuell beantwortet werden), wenn mit der 
Übermittlung der Frage ausdrücklich das Einverständnis zur Offenlegung des Namens erklärt 
wurde. Gleiches gilt für eine etwaige Vorabveröffentlichung von Fragen und gegebenenfalls 
Antworten auf der Internetseite der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung: Auch in 
diesem Fall wird der Name des Fragestellers nur offengelegt, wenn er mit Übersendung der 
Frage ausdrücklich sein Einverständnis mit der Offenlegung seines Namens erklärt hat. 

Die dieser Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation zugrunde liegenden 
Regelung des § 1 Abs. 2 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz lautet wie folgt: 
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§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sofern 

[…] 

3. den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation 
eingeräumt wird, 

[…] 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er wie 
beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor der 
Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 

 

4. Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

Aktionäre, die ihre Aktien rechtzeitig angemeldet und ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl 
(schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation) oder über die Erteilung von 
Vollmachten ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, im Wege elektronischer Kommunikation 
Widerspruch gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung bei dem mit der Niederschrift der 
Hauptversammlung beauftragten Notar zu erklären.  

Entsprechende Erklärungen können – eine Stimmabgabe vorausgesetzt – ab der Eröffnung 
der Hauptversammlung über das internetgestützte HV-Portal unter 

https://ir.deliveryhero.com/websites/delivery/German/4900/hauptversammlung.html 

zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG erklärt werden. Hierfür ist im HV-Portal die 
Schaltfläche „Einlegung eines Widerspruchs“ vorgesehen. Die Erklärung ist über das 
internetgestützte HV-Portal von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende möglich. 
Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Widersprüchen über das 
internetgestützte HV-Portal ermächtigt, sodass Widersprüche gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung über das internetgestützte HV-Portal der Gesellschaft auf elektronischem 
Wege zu Protokoll des Notars erklärt werden können. 

Die dieser Widerspruchsmöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation zugrunde 
liegende Regelung des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz lautet wie folgt: 

 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetz (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sofern 

[…] 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung 
von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des 
Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen 
einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 
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